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TEIL I:  ZIELE, ZWECKE, INHALTE UND WESENTLICHE AUS WIRKUNGEN DER 
PLANUNG 

1. EINLEITUNG 

1.1. Planungsanlass 

Die Gemeinde Neuharlingersiel hat die Absicht, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Betrieb einer Jugendherberge nördlich der Landesstraße L 5 (Bettenwarfen) zu schaffen. 
In diesem Zusammenhang soll auch ein Bereich südlich der L 5 planungsrechtlich beordnet 
werden. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen der 107. Flächennutzungsplanänderung sind das Baugesetzbuch 
(BauGB), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), die Verord-
nung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts (Planzeichenver-
ordnung 1990 - PlanzV), das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), das 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung. 

1.3 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt südwestlich des Ortsteils Neuharlingersiel in einer Außenbereichslage 
nördlich und südlich der Landesstraße L 5 (Deichstrich) und westlich der Entlastungsstraße 
Neuharlingersiel am Kreisverkehrsplatz. Im Osten grenzt die Landesstraße L 6  (Fetter Strich 
und Bettenwarfen) an. 

Im nördlichen Abschnitt  befindet sich ein Areal mit baulichen Anlagen um ein Wasser-
schloss, dass ehemals für Kur- und Erholungszwecke genutzt wurde. Zwischen den Gebäuden 
befinden sich jeweils Freiflächen, die für Spiel- und Freizeitzwecke genutzt werden. Bereichs-
weise sind auch bepflanzte Wälle, Anpflanzungen und Wasserflächen vorhanden. Im Westen 
befindet sich eine Stellplatzanlage, die über eine private Zufahrt von der L 5 erschlossen wird.  

Im südlichen Abschnitt sind zwei Hofstellen vorhanden, die in eine Waldfläche und Gehölz-
flächen eingebunden sind. Umliegend befinden sich Ackerflächen. Die Hofstellen werden über 
Zufahrten von der L 5 und L 6 erschlossen. Die Hofstellen betreiben keine Tierhaltung mehr, 
werden jedoch noch für landwirtschaftliche Zwecke durch einen Pachtbetrieb genutzt. 

1.4 Änderungsbereich 

Der ca. 4,1 ha große Änderungsbereich erfasst folgende Bereiche: 

• die Flurstücke Nr. 19/3 und 22/8 nördlich der Landesstraße L 5, 
• einen Abschnitt der der Landesstraße L 5, 
• einen Abschnitt des Radweges (tlw. die Flurstücke 19/7 und 2/18), 
• südlich der Landesstraße L 5 die Flurstücke 2/8 und 19/8 tlw. 
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1.5 Planungsrahmenbedingungen 

1.5.1 Raumordnung 

LROP 2008 

Das LROP Niedersachsen 2008 enthält keine der Planung entgegenstehenden Darstellungen. 
Die Änderung der Verordnung über das LROP vom 24.09.2012 enthält unter anderem Ergän-
zungen zum Küstenschutz. 

RROP 2005 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Wittmund ist Neuharlingersiel als 
Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“ gekennzeichnet. Die 
Flächen im nördlichen Plangebiet sind dem Siedlungsbereich zuzuordnen. Der Randbereich ist 
als Vorranggebiet für die Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung darge-
stellt.  
Der südliche Bereich ist als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft und für die Erholung ge-
kennzeichnet und gehört zu einem Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Erho-
lung“. 

1.5.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Esens stellt für den nördlichen 
Planbereich ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhof, Kuranlagen“ und für den 
südlichen Bereich Flächen für die Landwirtschaft dar. 

1.5.3 Bebauungspläne  

Nr. 10, 5. Änderung bzw. Nr. 10, 6. Änderung (Ursprungsplan nördlicher Bereich) 

Die 5. Änderung des Bebauungsplan Nr. 10 aus dem Jahre 1988 gilt für den Bereich nördlich 
der L 5 und setzt als Art der Nutzung ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhof 
und Kuranlagen“ fest. Zudem enthält der Bebauungsplan Festsetzungen für private Grünflä-
chen, für private Verkehrsflächen und Stellplätze, Grünordnerische Maßnahmen, Wasserflä-
chen, für eine Kläranlage sowie Festsetzungen zur Freihaltung von baulichen Anlagen auf-
grund straßenrechtlicher und wasserrechtlicher Bestimmungen.  

Die Satzung über die 6. Änderung des Bebauungsplan Nr. 10 trifft Regelungen zur Abwei-
chung von der Anzahl der Vollgeschosse und der offenen Bauweise. 

� Bebauungsplan Nr. 23 (östlicher Anschluss) 

Der Bebauungsplan Nr. 23 aus dem Jahre 2005 grenzt im Osten an das Plangebiet und er-
fasst die Flächen für die Entlastungsstraße mit erforderlichen Randbereichen. Im Anschluss an 
das Plangebiet ist eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 
festgesetzt. Hier ist ein bepflanzter Wall in 1,50 m über Straßenhöhe zu errichten. 
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2. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Die Gemeinde Neuharlingersiel hat die Absicht, die zulässigen Nutzungen in dem nördlich ge-
legenen Sondergebiet um den Betrieb einer Jugendherberge zu erweitern. Das bisherige Pla-
nungsrecht ermöglicht die Nutzung als Ferienhof und Kuranlage. Aufbauend auf diesen Nut-
zungen soll nunmehr die Nutzung dahingehend erweitert werden, dass auch der Betrieb durch 
eine Jugendherberge mit ca. 400 Betten planungsrechtlich abgesichert und der Nutzungskata-
log des Sondergebietes erweitert werden.  

Das Gelände mit baulichen Anlagen und Freiflächen ist bereits in den Betrieb des DJH Lan-
desverband Unterweser-Ems e.V. übernommen worden. Geplant ist eine Nutzung als Club-
Jugendherberge. Die baulichen Anlagen bleiben im Wesentlichen unverändert. Neben der 
Nutzung zu Übernachtungszwecken sind auch gastronomische Einrichtungen geplant. Die 
Freiflächen sollen nach einem Konzept des DJH bedarfsgerecht für Spiel- und Bewegungs-
zwecke und für Ruhe- und Aufenthaltsbereiche neu organisiert werden. Die verkehrliche An-
bindung an die L 5, die Erschließung über private Verkehrsflächen und die Stellplatzfläche im 
Südwesten bleiben bestehen. Ebenfalls unverändert bleiben die Randgestaltung durch einen 
Graben und einen bepflanzten Wall sowie der See beim Wasserschloss. 

Die Gemeinde sieht aus Gründen der Konfliktbewältigung zwischen der touristischen Nutzung 
und dem südlich vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieb ein Planungserfordernis für das 
Grundstück Bettenwarfen Nr. 1. Im Hinblick auf die geplante Erweiterung der Erholungsnut-
zung im nördlich der L 5 gelegenen Sondergebiet wird daher das südlich der L 5 gelegene 
Grundstück der ehemaligen Hofstelle in den Änderungsbereich mit einbezogen. Zielsetzung ist 
es hier, die vorhandene ländlich geprägte Wohnnutzung und die Umnutzung der ursprünglich 
landwirtwirtschaftlich genutzten Gebäude planungsrechtlich abzusichern und in angemesse-
nem Maße eine bauliche Entwicklung zu ermöglichen. Die bauliche Entwicklung erfordert die 
Überplanung von Teilen einer Waldfläche. Zum Ausgleich wird eine Ersatzaufforstung auf ex-
ternen Flächen nachgewiesen. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung der o.g. Zielsetzungen stellt die Gemeinde Neuharlinger-
siel die Neufassung des Bebauungsplan Nr. 10 „Wasserschloss an der Nordsee/ländliches 
Wohnen“ auf. Damit dieser Plan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, ist 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Die Gemeinde Neuharlingersiel hat 
hierzu einen entsprechenden Antrag bei der Samtgemeinde Esens gestellt. Folgende Ände-
rungen sind erforderlich: 

� Ergänzung der Zweckbestimmung des Sondergebietes im Norden,  

� Umwandlung der bisher als Flächen für die Landwirtschaft dargestellten Flächen in ein 
Sonstiges Sondergebiet zum Zwecke des ländlichen Wohnens. 

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs wird ein Abschnitt der Verkehrsfläche der L 5 in 
den Änderungsbereich mit einbezogen.  
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3. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG:  
GRUNDLAGEN UND ERGEBNISSE DER ABWÄGUNG 

3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden, über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung frühzeitig unterrich-
tet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 
eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt eine öffentliche Auslegung der Pläne mit den wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden 
die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingeholt. Die 
Ergebnisse der Beteiligungsverfahren werden nachfolgend aufgeführt. 

3.1.1 Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung  

Es liegt eine Stellungnahme von einem Rechtsanwalt vor, der die Interessen des Eigentümers 
des Grundstücks Bettenwarfen 3 vertritt. Hier wurden Bedenken gegen die Einbeziehung der 
südlichen Hofstellen in den Geltungsbereich vorgetragen. Ein Planungserfordernis kann sei-
tens der Einwender nicht festgestellt werden. Die Bedenken beziehen sich insbesondere auf 
die Überplanung der südlichen Hofstelle (Bettenwarfen 3) und die damit verbundene Aufgabe 
der Privilegierung sowie auf das Erhaltungsgebot für die Bäume. Bei Beibehaltung der Über-
planung wird eine größere Ausdehnung der überbaubaren Flächen gefordert. In Abstimmung 
mit den Einwendern hat die Gemeinde Neuharlingersiel wie folgt abgewogen: 

Von einer Überplanung der südlich gelegenen Hofstelle  auf dem Grundstück Bettenwarfen 
Nr. 3 wird abgesehen. Das Grundstück wird nicht in die Bauleitplanung einbezogen und ist 
somit dem Außenbereich bzw. den Flächen für die Landwirtschaft zuzuordnen. Die Privilegie-
rung als landwirtschaftlicher Betrieb gemäß § 35 Abs. 1 BauGB bleibt daher bestehen. Da von 
einer Überplanung der Hofstelle Bettenwarfen Nr. 3 abgesehen wird, entfällt das Erhaltungs-
gebot für die Bäume. Die bauliche Entwicklung ist gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zu beurteilen. 
Die Anregungen des Einwenders werden damit berücksi chtigt. 

Im Hinblick auf die geplante Erweiterung der Erholungsnutzung durch die Jugendherberge“ im 
nördlich der L 5 gelegenen Sondergebiet sieht die Gemeinde zur Konfliktbewältigung ein Pla-
nungserfordernis , das südlich der L 5 gelegene Grundstück Bettenwarfen 1 mit der ehemali-
gen Hofstelle in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einzubeziehen. Die ehemalige 
Hofstelle liegt zwischen der stark touristisch genutzten Jugendherberge und dem größeren 
landwirtschaftlichen Betrieb des Einwenders. Die vorhandene ländlich geprägte Wohnnutzung 
auf der ehemaligen Hofstelle mit relativ geringem Schutzanspruch und ohne relevante Emissi-
onswirkung sichert eine Abstufung zwischen der touristischen Nutzung mit höherem Schutzan-
spruch und dem emissionsstärkeren landwirtschaftlichen Betrieb.  

Für das Grundstück Bettenwarfen 1 wurde eine Bauvoranfrage für 3 Wohnungen im Haupt-
haus und 6 Ferienwohnungen in der Scheune durch den Landkreis Wittmund positiv beschie-
den. In Abstimmung mit dem benachbarten Einwender wurde diese Umnutzungsmöglichkeit 
auf 2 Wohnungen im Haupthaus und 2 Wohnungen in einem Neubau reduziert. Die Anregun-
gen des Einwenders werden damit berücksichtigt.  
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3.1.2 Ergebnisse der frühzeitigen Fachbehördenbetei ligung 

Die Anregungen und Hinweise werden wie folgt abgewogen: 

� Die Hinweise des Landkreises Wittmund zur Abwasserbeseitigung und zur Oberflä-
chenentwässerung werden beachtet. Das Grundstück Bettenwarfen Nr. 3 wurde aus 
dem Bebauungsplangebiet herausgenommen. Da im südlichen Teil nur ein Grundstück 
betroffen ist, erfolgt der Nachweis der schadlosen Oberflächenentwässerung im Bau-
genehmigungsverfahren. 

� Die Anregungen des Landkreises Wittmund und der Nds. Landesforsten Neuenburg 
zur Waldfläche werden berücksichtigt. Zum Umgang mit den Belangen der Forstwirt-
schaft wurde die Abwägung um Kapitel 3.2.5 ergänzt. 

� Die Hinweise der Nds. Landesforsten Neuenburg zum RROP werden zur Kenntnis ge-
nommen, sind aber nicht zutreffend. Die Hinweise des Landkreises Wittmund zur 
Raumordnung werden berücksichtigt Die Abwägung wurde zu den Belangen der 
Raumordnung ergänzt. 

� Der Hinweis der Sielacht Esens, dass auf die Aufstellung eines Oberflächenentwässe-
rungsplanes verzichtet werden kann, wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum 
Schutz des Gewässers „Bettenwarfer Leide“ werden in der verbindlichen Bauleitpla-
nung aufgenommen. 

� Die Hinweise der Ostfriesischen Landschaft zum Umgang mit Bodenfunden wurden in 
die Planunterlagen aufgenommen. 

� Die Hinweise des OOWV zu den Versorgungsanlagen werden zur Kenntnis genom-
men.  

3.1.3 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der  Fachbehördenbeteiligung 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sind von privater Seite keine 
Stellungnahmen eingegangen. Die Anregungen und Hinweise der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB werden wie folgt abgewogen: 

� Die Hinweise vom Landkreis Wittmund zur Bau- und Bodendenkmalpflege werden be-
achtet und in die Plangrundlagen aufgenommen. Vor der ergänzenden Bebauung des 
Grundstücks werden die notwendigen Untersuchungen durchgeführt. Eine denkmal-
rechtliche Genehmigung wird bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Witt-
mund beantragt. Die Begründung wurde um das Kapitel 3.2.9 „Denkmalpflege“ ergänzt. 

� Der Hinweis des Landkreises zur Abwasserbeseitigung wird beachtet. Die Begründung 
in Kapitel 3.2.3 „Belange der Wasserwirtschaft“ wurde redaktionell angepasst. 

� Die Anregung des Landkreises zur Erstellung eines Oberflächenentwässerungskonzep-
tes in der Bauleitplanung wird nicht berücksichtigt. Hierzu wurde die Abwägung Kapitel 
3.2.3 „Belange der Wasserwirtschaft“ ergänzt. 

� Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde, der Bauleitplanung und der Raumordnung 
und Landesplanung bestehen vom Landkreis keine Anregungen und Bedenken. Der 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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� Die Sielacht Esens hat keine Bedenken. Auf die Aufstellung eines Oberflächenentwäs-
serungsplanes kann verzichtet werden, wenn die Stärke der derzeitigen Versiegelung 
nicht oder nur unwesentlich zunimmt. Zudem sind Hinweise bezüglich des Gewässers 
Bettenwarfer leide zu beachten. Hierzu wurde die Abwägung Kapitel 3.2.3 „Belange der 
Wasserwirtschaft“ ergänzt. 

� Das NLWKN hat keine Bedenken, da wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaus-
halt nicht erwartet werden. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

� Der Hinweis des Meliorationsverbandes Wittmund-Friesland zum Grenzgraben parallel 
zur L 5 wird beachtet. Hierzu wurde die Abwägung Kapitel 3.2.3 „Belange der Wasser-
wirtschaft“ ergänzt. 

� Die Hinweise der Ostfriesischen Landschaft zur archäologischen Bedeutung des 
Grundstücks Bettenwarfen 1 werden beachtet. Die Berücksichtigung erfolgt entspre-
chend den Anforderungen der Ostfriesische Landschaft und des Landkreises. Die Be-
gründung wurde um das Kapitel 3.2.9 „Denkmalpflege“ ergänzt. 

� Die Hinweise der Landwirtschaftskammer werden zur Kenntnis genommen. Hierzu 
wurde die Abwägung in Kapitel 3.2.8 ergänzt. 

� Die Hinweise der EWE Netz GmbH zu den Versorgungsanlagen im Plangebiet werden 
beachtet. 

� Die Hinweise des OOWV zu den Versorgungsanlagen im Plangebiet werden beachtet. 
Die Leitung wurde in der verbindlichen Bauleitplanung nachrichtlich in die Plangrundla-
gen aufgenommen 

3.2 Relevante Abwägungsbelange  

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 
Bebauungsplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen.  

3.2.1 Raumordnerische Belange 

Die Nutzung einer Jugendherberge entspricht der raumordnerisch vorgesehenen Nutzung als 
Erholungsgebiet mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung und der dem Standort 
Neuharlingersiel zugeordneten Entwicklungsaufgabe für den Fremdenverkehr. 

Für den südlichen Bereich erfolgen eine Bestandsicherung und eine geringe Erweiterung. Die 
durch die mögliche Erweiterung überplanten Waldflächen werden auf externen Flächen kom-
pensiert. Die randlichen Waldflächen und die den Standort prägenden Hofgehölze bleiben zu 
großen Teilen erhalten, so dass das Orts- und Landschaftsbild vom öffentlichen Raum weiter 
erlebbar bleibt und der Vorsorgegedanke für Erholung und für Natur und Landschaft nicht er-
heblich beeinträchtigt wird. Ein Naherholungswert in der freien Natur ist weiterhin gegeben. 

Im RROP 2005 für den Landkreis Wittmund ist der südliche Teil des Plangebietes als Vorsor-
gegebiet für Natur und Landschaft eingestuft. Vorsorgegebiete unterliegen der Abwägung. Bei 
dem Vorranggebiet für die ruhige Erholung handelt es sich um ein raumordnerisch vorgesehe-
nes  Erholungsgebiet mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung. Die Nutzung als 
Jugendherberge entspricht den Vorgaben.  
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Die teilweise Überplanung von Waldflächen im südlichen Plangebiet wird zugunsten der Siche-
rung einer Baufläche im Sondergebiet „Ländliches Wohnen“ in Kauf genommen. Da Waldflä-
chen im Naturraum an der Küste nicht typisch sind, wird der Vorsorgegedanke für Erholung 
und für Natur und Landschaft nicht erheblich beeinträchtigt. Ein Naherholungswert in der freien 
Natur ist weiterhin gegeben. 

Der südliche Abschnitt wird von einem Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft aufgrund des 
hohen standortgebunden natürlichen landwirtschaftlichen Ertragspotentials und besonderer 
Funktionen der Landwirtschaft überlagert. Bei dem im Änderungsbereich gelegenen Bereich, 
der als Sonderbaufläche mit der Zielsetzung eines ländlichen Wohngebietes dargestellt wer-
den soll, handelt es sich jedoch um keine landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsflächen, son-
dern um eine ehemalige Hofstelle mit bebauten und versiegelten Flächen sowie Hofgehölzen. 
Der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung werden daher keine Flächen entzogen. Der raumord-
nerische Vorsorgegedanke wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

3.2.2 Erschließung 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes ist durch die Landesstraße L 5, durch die Lan-
desstraße L 6 und die Entlastungsstraße Neuharlingersiel gesichert. Die Landesstraßen si-
chern unter anderem die Anbindung an den zentralen Bereich von Neuharlingersiel und an die 
benachbarten Küstenorte. Die Entlastungsstraße stellt die Anbindung an die überregionalen 
Erschließungsstraßen sicher. Der Erholungsstandort im Norden ist somit optimal in das örtliche 
und überörtliche Verkehrsnetz eingebunden. 

3.2.3 Belange der Wasserwirtschaft 

� Gewässerunterhaltung 

Nördlich des Plangebietes befindet sich das Gewässer „Bettenwarfer Leide“. In der verbindli-
chen Bauleitplanung wird die Gewässerunterhaltung gesichert.  

Für eine ungehinderte Unterhaltung, gerade auch mit schwerem Gerät, ist für die Errichtung 
von Gebäuden und Anpflanzung von Bäumen ein Abstand von min. 10 m ab Böschungsober-
kante, für Anpflanzungen von Büschen und Hecken ein Abstand von min. 5 m ab BOK einzu-
halten. Auch fest installierte Zäune oder Wallanlagen gehören zu den baulichen Anlagen und 
sind im Abstandsbereich nicht zulässig.  

� Oberflächentwässerung 

Im nördlichen Abschnitt sind Auswirkungen auf die Oberflächenentwässerung nicht zu erwar-
ten, da keine zusätzliche Versiegelung erfolgt.  

Für den südlichen Abschnitt hat der Landkreis Wittmund mit dem Hinweis, dass hier zwei Ei-
gentümer zu berücksichtigen sind, ein Oberflächenentwässerungskonzept in der Bauleitpla-
nung eingefordert. Die Gemeinde bleibt bei der bisherigen Abwägung, dass der Entwässe-
rungsnachweis für das Grundstück Bettenwarfen Nr. 1 im Rahmen der Baugenehmigung erfol-
gen kann. Entgegen den Ausführungen des Landkreises sind nicht Grundstücke mehrere Ei-
gentümer betroffen, sondern nur ein Eigentümer. 

Im Rahmen der Bauvoranfrage wurde dem Eigentümer bereits eine Bauvoranfrage für 3 Woh-
nungen im Haupthaus und 6 Ferienwohnungen in der Scheune positiv beschieden. Auch wenn 
diese Umnutzungen vorhandene Gebäude betreffen, könnte sich durch den Stellplatzbedarf 
eine zusätzliche Versiegelung mit Anforderungen zur Regelung der Oberflächenentwässerung 
ergeben. Auch hier wäre ein Nachweis im Baugenehmigungsverfahren erforderlich.  
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Durch die jetzige Bauleitplanung wird die o.g. Umnutzung auf 2 Wohnungen im Haupthaus und 
2 Wohnungen in einem Neubau reduziert. Die Versiegelungsrate des Gesamtgrundstücks 
steigt von bisher ca. 26 % auf eine zulässige Versieglung von ca. 34 %. Dieses ergibt eine 
zusätzliche Versieglung um rd. 8 %. Die Stärke der Versiegelung nimmt somit nicht in erhebli-
chem Maße zu. Da nur eine geringfügig größere Versiegelung um rd. 8 % des Gesamtgrund-
stücks möglich ist, wird eine Regelung im Baugenehmigungsverfahren für möglich gehalten. 
Auch die Sielacht Esens vertritt die Auffassung, dass ein Oberflächenentwässerungsplan ent-
behrlich ist. Der Nachweis der schadlosen Oberflächenentwässerung wird daher rechtzeitig für 
das Baugenehmigungsverfahren erbracht. Die Sicherung der Entwässerung des Grenzgrabens 
zwischen der Hofstelle Bettenwarfen 1 und dem Radweg an der L 5 wird bei der Umsetzung 
der baulichen Erweiterung berücksichtigt. 

� Abwasserbeseitigung 

Bei einer Erweiterung der baulichen Nutzung auf dem Grundstück Bettenwarfen Nr. 1 erfolgt in 
Abstimmung mit dem OOWV ein Anschluss an die zentrale Schmutzwasserkanalisation. 

3.2.4 Belange von Natur und Landschaft / Ortsbild 

Die Samtgemeinde Esens führt die 107. Flächennutzungsplanänderung durch, um die Umnut-
zung des ehemaligen Reha-Klinikgeländes zu einer Jugendherberge und die dörfliche Nutzung 
im Süden bauleitplanerisch zu sichern. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 4,5 ha und liegt 
südwestlich der Ortslage Neuharlingersiel beiderseits der Straße Bettenwarfen. 

Im nördlichen Plangebiet liegt das ehemalige Reha- Klinikgelände rund um das Wasser-
schloss. Hier sind eine große Stellplatzanlage sowie neben den großen Unterkunfts- und Sozi-
algebäuden mehrere kleine Häuser und Pavillons in der parkartigen Grünanlage vorhanden. 
Blickfang ist das Wasserschloss mit der davor liegenden Wasserfläche. Die Anlage soll erhal-
ten werden. Es findet eine Umnutzung zur Jugendherberge statt. Nachteilige Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt oder die Landschaft sind hiermit nicht verbunden. Auswirkungen durch Ver-
kehrslärm werden durch Schallschutzmaßnahmen vermieden. 

Im südlichen Plangebiet befindet sich eine ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle, die von 
Gehölzen umgeben ist. Nördlich der Gebäude und des parkartigen Gartens ist ein Wald vor-
handen. Für die Hofstelle wird eine bauliche Erweiterung durch die Darstellung eines Sonsti-
gen Sondergebietes ermöglicht. Die dafür erforderliche Waldumwandlung wird durch eine Er-
satzaufforstung außerhalb des Plangebietes ausgeglichen.  

3.2.5 Belange der Forstwirtschaft 

Am 11.06.2013 hat ein Ortstermin mit Vertretern der Gemeinde, des Landkreises, des Forst-
amtes und des Planungsbüros sowie dem Grundstückseigentümer stattgefunden. Hier wurden 
die örtlichen Bestände begutachtet und festgelegt, dass bei Überplanung der nordöstlich als 
Wald einzustufenden Gehölzbestände ein Ausgleich im Verhältnis 1:1 erforderlich ist.  

Als Ergebnis der Abwägung der privaten Belange wurde das Plangebiet reduziert. Das Grund-
stück Bettenwarfen Nr. 3 wurde aus dem Bebauungsplangebiet herausgenommen. Für das 
Grundstück Bettenwarfen Nr. 1 erfolgt die Festsetzung als Sonstiges Sondergebiet gemäß „11 
BauNVO „Ländliches Wohnen“. Hierdurch wird ein Teil der nördlich gelegenen Waldfläche 
überlagert. Die Waldumwandlung wird durch die Sicherung der baulichen Entwicklung im Son-
dergebiet „Ländliches Wohnen“ erforderlich. Dieser Bestandsicherung mit Erweiterung räumt 
die Gemeinde ein höheres Gewicht ein als der vollständigen Erhaltung der Waldfläche.  
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Die Gemeinde gibt der Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten im Sondergebiet „Ländliches 
Wohnen“ den Vorrang vor den Belangen von Natur und Landschaft. Die bauliche Entwicklung 
erfordert die Überplanung einer ca. 1.600 qm großen Waldfläche. Zum Ausgleich ist eine Er-
satzaufforstung auf externen Flächen nachzuweisen. Hierzu steht eine Waldfläche in Holtgast 
zur Verfügung. Die Gemeinde Neuharlingersiel wird bis zum Feststellungsbeschluss in Ab-
stimmung mit dem Forstamt die Flächen für eine Ersatzaufforstung sicherstellen und damit die 
Voraussetzungen für eine Waldumwandlung erfüllen. Die erforderlichen Abstände zur verblei-
benden Waldfläche können nicht eingehalten werden. Hierzu werden ggf. entsprechende pri-
vatrechtliche Regelungen für den künftigen Eigentümer des geplanten Wohnhauses aufge-
nommen.  

Die Bedeutung dieses Kleinwaldes und die Beeinträchtigung der Waldrandfunktionen werden 
in der Waldbewertung nach den Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG berücksichtigt.  

3.2.6 Klimaschutz 

Am 30.07.2011 ist das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden in Kraft getreten. 

⇒ Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

⇒ Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in 
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. 

Den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung wird dadurch Rechnung getragen, 
dass die Waldfläche in ihrer Summe erhalten wird. 

3.2.7 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver hältnisse 

Der Planbereich ist durch Verkehrslärm von der Entlastungsstraße Neuharlingersiel, der Lan-
desstraße L 6 und der Landesstraße L 5 vorbelastet. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 23 zur bauleitplanerischen Absicherung der kommunalen Entlastungsstraße wurde eine 
schalltechnische Untersuchung1 durchgeführt. Abgeleitet aus den Ergebnissen dieser Unter-
suchung ergibt sich für den Änderungsbereich folgende Situation. 

Im dem Sondergebiet  ergeben sich Überschreitungen der Orientierungswerte für ein Sonder-
gebiet (mit Schutzanspruch Ferienhausgebiet = 50/40 dB(A) tags/nachts) von bis zu ca. 10 
bzw. 11 dB(A) tags/nachts. Die Gemeinde nimmt die Überschreitung der Orientierungswerte 
aufgrund der Vorbelastung in Kauf, zumal die Erholungsnutzung schon langfristig Bestand hat 
und keine grundsätzliche Erweiterung der baulichen Anlagen geplant ist. Die Schutzwürdigkeit 
des Gebietes durch die Erweiterung der zulässigen Nutzungen hat sich ebenfalls nicht verän-
dert. Die Überschreitung der Orientierungswerte war auch bereits vor dem Bau der Entlas-
tungsstraße vorhanden.  

                                                
1 Thalen Consult GmbH Oldenburg, Stau 91, 26122 Oldenburg, Februar 2004  
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Durch die Entlastungsstraße wurden keine unverträglichen Belastungen im Sinne der 16 BIm-
SchV festgestellt, die in diesem Sinne Lärmschutzmaßnahmen erfordern. Aufgrund der Vorbe-
lastung wird die Gemeinde jedoch in der verbindlichen Bauleitplanung Lärmschutzmaßnahmen 
an Gebäuden festsetzen, die bei künftigen größeren Baumaßnahmen zu beachten sind. Auf 
Maßnahmen zum Schutz der Außenwohnbereiche wird verzichtet, da die Nutzung der Freiflä-
chen so strukturiert ist, dass sich durch das Nutzungskonzept ruhige Bereiche und intensiver 
genutzte Bereiche ergeben. Klassische Außenwohnbereiche wie bei einer Wohnnutzung oder 
einem Hotel sind hier nur untergeordnet vorgesehen. Außerdem besteht eine Abschirmung 
durch die randlich der Entlastungsstraße gesicherte Wallanlage in 1,50 m Höhe. 

Im südlichen Sonstigen Sondergebiet  ergeben sich Beurteilungspegel von tagsüber bis zu 
60,7 dB(A) und nachts bis zu ca. 50,9 dB(A). Die Orientierungswerte werden somit weitestge-
hend eingehalten. Aus Vorsorgegründen werden die Lärmpegelbereiche auch für den südli-
chen Bereich übernommen und entsprechende Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. 

3.2.8 Belange der Landwirtschaft 

Die Sicherung der vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Hofstellen südlich der L 5 erfolgt 
durch Herausnahme aus dem Plangebiet und Erhalt der Privilegierung gemäß § 35 BauGB. 

Die Landwirtschaftskammer hat darauf hingewiesen, dass aufgrund der unmittelbaren Nähe 
zum Plangebiet grundsätzlich mit landwirtschaftlichen Immissionen durch den landwirtschaftli-
chen Betrieb auf dem Grundstück Bettenwarfen 3 zu rechnen ist. Dabei handelt es sich nicht 
um geruchliche Immissionen aus der Tierhaltung sondern um Immissionen, die z. B. bei der 
Getreidelagerung und -Verarbeitung (Staubentwicklung) oder durch Lärm (Traktoren und sons-
tige Motorgeräusche sowie damit verbundene weitere betriebliche Geräuschkulissen) einwir-
ken. Diese Beeinträchtigungen werden insbesondere während der Bestell- und Erntezeiten 
über längere Zeiträume und ggf. auch nachts zu vernehmen sein. Weiterhin können unter be-
stimmten Umständen in Abhängigkeit von z. B. Windrichtung und zu verrichtenden notwendi-
gen Feldarbeiten zeitweilige Geruchs- und/oder Lärmbeeinträchtigungen im Plangebiet bereits 
nicht ausgeschlossen werden. Auch sind durch die Bewirtschaftung der benachbarten Nutzflä-
chen entlang des Plangebietes (z. B. Ausbringung von Wirtschaftsdünger sowie Pflege- und 
Erntearbeiten auf den Nutzflächen) Beeinträchtigungen, die mit der Verrichtung der notwendi-
gen Feldarbeiten vor allem bei Schönwetterperioden verbunden sind, grundsätzlich von Zeit zu 
Zeit vorhanden. Diese sind im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen im 
planungsrechtlichen Außenbereich von der Nachbarschaft hinzunehmen. 

Die Hinweise der Landwirtschaftskammer werden zur Kenntnis genommen Im südlichen Ab-
schnitt des Plangebietes ist ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ländliches 
Wohnen“ festgesetzt. Diese Festsetzung entspricht der Nutzungsstruktur auf dem Grundstück 
Bettenwarfen 1 mit dörflichem Wohnen und ergänzender Nutzung des Wirtschaftsgebäudes 
für landwirtschaftliche Gerätschaften. Der Schutzanspruch für das Sondergebiet „Ländliches 
Wohnen“ wird dem eines Dorfgebietes gleichgesetzt. Hier sind gewisse die sich aus der örtli-
chen Situation ergebenden Beeinträchtigungen durch landwirtschaftliche Nutzungen in Kauf zu 
nehmen. 

Aufgrund der sich aus der örtlichen Situation ergebenden spezifischen Schutzansprüche im 
Sondergebiet „Ländliches Wohnen“ und aufgrund des Sachverhalts, dass auf der angrenzen-
den Hofstelle keine Tierhaltung vorhanden ist, werden keine nennenswerten Konflikte erwartet. 
Kleinere Beeinträchtigungen sind im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme in Kauf zu 
nehmen. 
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3.2.9 Denkmalpflege 

Die Bebauung südlich der Deichstraße L 5 tangiert den nördlichen Bereich einer Wurt. Daher 
besteht die Notwendigkeit vor einer Bebauung eine archäologische Untersuchung vorzuneh-
men. Alle Erdarbeiten in diesem Bereich, z.B. Vorbereitungen für die Bebauung, Erstellung von 
Zuwegungen, Geländeregulierungen zur Gestaltung unterliegen der denkmalrechtlichen Ge-
nehmigungspflicht. Die denkmalrechtliche Genehmigung ist bei der Unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Wittmund vor Beginn der Arbeiten zu beantragen.  

Für eine Besprechung des Vorgehens ist eine möglich frühe Verzahnung des Bauvorhabens 
mit der Archäologischen Denkmalpflege notwendig. Die Erdarbeiten müssen nach Bespre-
chung begleitet oder teilweise durch vorab Untersuchungen vorbereitet werden. Die Anforde-
rungen werden bei einer zusätzlichen Bebauung des Grundstücks Bettenwarfen 1 beachtet. 

4. INHALTE DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG  

Zur planungsrechtlichen Absicherung der geplanten Jugendherberge im nördlichen Abschnitt 
wird in dem ca. 3,5 ha großen Sondergebiet die Zweckbestimmung ergänzt und lautet wie 
folgt: 

� Ferienhof und Kuranlagen, Jugendherberge. 

Die bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellte Fläche im südlichen Abschnitt soll 
durch folgende Darstellungen ersetzt werden: 

� Zur planungsrechtlichen Absicherung der dörflichen Nutzung wird Sonstiges Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung „ländliches Wohnen“  in einer Größe von ca. 0,8 ha dar-
gestellt. Die verbleibende Waldfläche im B-Plan wird aus dieser Darstellung entwickelt. 

Der zwischen dem nördlichen und südlichen Abschnitt gelegene Bereich der L 5 wird ein-
schließlich des Radweges als sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße darge-
stellt. Die Flächengröße beträgt ca. 0,2 ha. 

5. ERGÄNZENDE ANGABEN  

5.1 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung erfolgt durch die privaten und öffentlichen Versorgungsträger. 

Im Randbereich des nördlichen Abschnitts (Jugendherberge) liegt eine Hauptversorgungslei-
tung. Diese wird in der verbindlichen Bauleitplanung nachrichtlich übernommen, auf die Einhal-
tung von Schutzabständen wird hingewiesen. 
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5.2 Daten zum Verfahrensablauf 
 

Aufstellungsbeschluss durch den Samtgemeindeausschuss  

Ortsübliche Bekanntmachung   

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB  

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (1) BauGB 

 

Beschluss über den Entwurf und die Öffentliche Auslegung gemäß  
§ 3 (2) BauGB der Planung: 

 

Ortsübliche Bekanntmachung   

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB  

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (2) BauGB 

 

Feststellungsbeschluss durch den Rat   
 

Ausarbeitung der 107. Flächennutzungsplanänderung: 
NWP Planungsgesellschaft mbH, Escherweg 1, 26121 Oldenburg 

Oldenburg, den  
 
....................... 

(Unterschrift) 

Die Begründung ist der 107. Flächennutzungsplanänderung als Anlage beigefügt. 
 

Esens, den  
 
....................... 
Samtgemeindebürgermeister          
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TEIL II DER BEGRÜNDUNG: UMWELTBERICHT 

1. EINLEITUNG 

Gemäß § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umwelt-
schutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen 
einer Umweltprüfung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten. Hierbei sind insbesondere die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu berücksich-
tigen und die in § 1a BauGB genannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse der Um-
weltprüfung sind im Aufstellungsverfahren des Bauleitplans in die Abwägung einzustellen. 

Im nachfolgenden Umweltbericht werden die Belange des Umweltschutzes entsprechend dem 
gegenwärtigen Planungsstand für die Abwägung aufbereitet. Hierbei werden die in der Anlage 
zu § 2 (4) und § 2a BauGB vorgegebenen Inhalte aufgenommen. 

1.1 Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplanänderun g 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes trifft folgende Darstellungen:  
 

Gesamtfläche 40.800 m² 
Sondergebiet Ferienhof und Kuranlagen, Jugendherberge 31.800 m² 
Sonstiges Sondergebiet ländliches Wohnen 7.050 m² 
überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße 1.950 m² 

Die 107. Flächennutzungsplanänderung soll durchgeführt werden, um die Umnutzung des 
ehemaligen Reha-Geländes zu einer Jugendherberge nördlich der L 5 und die dorftypischen 
Nutzungen südlich der L 5 bauleitplanerisch zu sichern. 

1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Im folgenden Kapitel werden die Ziele des internationalen und nationalen Biotopschutzes, des 
Artenschutzes und des allgemeinen Umweltschutzes dargelegt. 

1.2.1 Biotopschutz 

� Natura 2000 

Westlich des Plangebietes beginnt das Europäische Vogelschutzgebiet „Ostfriesische See-
marsch zwischen Norden und Esens“. 

Eine Vorprüfung der Verträglichkeit mit den Zielen der Natura 2000-Gebiete ist erforderlich. 

� Sonstige Schutzgebiete 

Sonstige Schutzgebiete sind im oder beim Plangebiet nicht vorhanden. 
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1.2.2 Artenschutz 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG beziehen sich auf die 
konkrete Handlung und auf konkret betroffene Individuen. Sie gelten unabhängig von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird 
jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung der Planung entge-
genstehen können und ob Vermeidungs- oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen vorzu-
sehen sind. 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote (Zugriffsverbote) sind in 
§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) formuliert: 

1. Tötung von Tieren der besonders geschützten Arten 

2. Erhebliche Störung streng geschützter Arten bzw. europäischer Vogelarten 

3. Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren besonders geschützter 
Arten 

4. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Wuchsorten besonders geschützter 
Pflanzenarten 

In § 44 (5) BNatSchG sind für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässig sind, folgende Einschränkungen der Verbote formuliert:  

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und 
im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch 
gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt 
bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zu-
griffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

� Situation im Plangebiet 

Zunächst ist zu prüfen, ob im Plangebiet bzw. im funktionalen Zusammenhang mit dem Plan-
gebiet streng oder besonders geschützte Tier- oder Pflanzenarten vorkommen (können).2 

Das nördliche Plangebiet stellt sich als typisches Klinikgelände mit großen Gebäuden und 
Stellplatzflächen im Eingangsbereich sowie großen Grünflächen mit Baumreihen, Einzelbäu-
men und Rabatten dar. Weiterhin ist eine größere Wasserfläche vorhanden.  

Das südliche Plangebiet ist durch alte Hofanlagen mit großen Gebäuden und versiegelten/ 
befestigten Hofflächen gekennzeichnet, der nordöstliche Teil ist Wald. Im Wald verläuft ein 
Graben.  

Sowohl das Plangebiet als auch die westlich angrenzenden Flächen weisen für Gastvögel eine 
Grund-Bedeutung auf („Status offen“). Eine Bedeutung für Brutvögel wurde nicht festgestellt.3  

                                                
2  Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten Arten zu rechnen sind, ist in 

§ 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt. 
3  Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Niedersächsische Umweltkarten; Abfrage Brutvögel 

2010 und Gastvögel 
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Die Gehölze (Einzelbäume, Wald) könnten als Brutplatz für gehölzbrütende Vogelarten sowie 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Fledermäuse (alle Arten streng geschützt) in Frage 
kommen. Die Gebäude, insbesondere die der landwirtschaftlichen Hofstelle, können Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte für Fledermäuse sowie Vogelarten des Siedlungsbereichs (wie Schlei-
ereule, Schwalbe, Haussperling) sein. 

Bei Gehölzrodungen und Gebäudeabriss oder –umbau kann es zur Tötung von Einzeltieren 
bzw. zur Zerstörung von Eiern und/oder zur Zerstörung von Brut- oder Nistquartieren kommen 
(Verbote Nr. 1 und Nr. 3). Durch Umnutzung mit anderem/intensiveren Betrieb kann es zur 
erheblichen Störung kommen (Verbot Nr. 2). 

Zur Vermeidung von Tötungen sowie von Zerstörungen von Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten 
sind Gehölzrodungen außerhalb des Zeitraumes zwischen dem 1. März und dem 30. Septem-
ber durchzuführen. Darüber hinaus sind Kontrollen auf Fledermausquartiere vor Beginn der 
Baumrodungen durchzuführen. Rodungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn der 
Nachweis der „Quartiersfreiheit“ erbracht wurde. Das gleiche gilt für Abriss oder Umbau von 
Gebäuden. 

Zur Vermeidung erheblicher Störungen (z. B. der ggf. vorhandenen Offenlandbrutvögel west-
lich des Plangebietes) sind umfangreiche Baumaßnahmen und Gehölzrodungen außerhalb 
des o. a. Zeitraumes durchzuführen. Von betriebsbedingten erheblichen Störungen wird nicht 
ausgegangen, da die Freiflächen zum nördlichen Plangebiet hin durch einen mit Weiden be-
pflanzten Wall optisch abgeschirmt sind. Zum südlichen Plangebiet hin ist eine dichte Erlenhe-
cke als Abschirmung vorhanden. Zudem wird das Plangebiet bereits genutzt, so dass eine ge-
wisse Gewöhnung gegeben ist. 

� Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können vermieden werden und stehen der Planung 
nicht entgegen. Vor der Realisierung der Planung sollte überprüft werden, ob das Plangebiet 
tatsächlich als Brutgebiet genutzt wird; ggf. kann die Vermeidungsmaßnahme entfallen oder 
spezifiziert werden. 

1.2.3 Weitere Ziele der relevanten Fachgesetze und Fachplanungen 

Nachfolgend werden gemäß Nr. 1 b), der Anlage 1 zu § 2 (4), §§ 2a und 4c BauGB die für die 
Planung relevanten Ziele des Umweltschutzes, die in einschlägigen Fachgesetzen und Fach-
plänen festgelegt sind, sowie die Art ihrer Berücksichtigung in der Planung dargestellt. 
 
Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Baugesetzbuch 
§ 1a BauGB: Mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkei-
ten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu begrenzen. 

Im nördlichen Plangebiet wird dieses Ziel berück-
sichtigt. Die vorhandenen Gebäude der Rehakli-
nik werden umgenutzt. 
Im südlichen Geltungsbereich ist eine geringe 
Siedlungserweiterung vorgesehen. 
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§ 1a (5) BauGB: Den Erfordernissen des Klima-
schutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegen wirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel die-
nen, Rechnung getragen werden. 

Dieses Ziel wird im Plangebiet nicht berücksich-
tigt. Es ist eine Waldumwandlung vorgesehen. 
Dadurch werden die klimawirksamen Funktionen 
des Waldes im Plangebiet verringert. Der Aus-
gleich erfolgt außerhalb des Plangebietes. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege  
(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eige-
nen Wertes und als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts einschließlich der Regene-
rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
der Erholungswert von Natur und Land-
schaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, 
die Wiederherstellung von Natur und Landschaft 
(allgemeiner Grundsatz). 

Im nördlichen Plangebiet wird das Ziel berück-
sichtigt. Hier soll lediglich eine Nutzungsänderung 
stattfinden.  
Im südlichen Plangebiet wird eine Waldumwand-
lung vorbereitet, die außergebietlich durch eine 
Ersatzaufforstung ausgeglichen wird. 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, 
nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche 
Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und 
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen 
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. 
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträch-
tigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
so weit wie möglich vermieden werden. 

Im nördlichen Plangebiet wird das Ziel berück-
sichtigt, da durch die Umnutzung keine Beein-
trächtigung der Bodenfunktionen zu erwarten ist. 
Im südlichen Plangebiet wird eine Neuversiege-
lung vorbereitet. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
§ 1 WHG: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine 
nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewäs-
ser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebens-
grundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.  

Die Oberflächenentwässerung wird bedarfsweise 
im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Men-
schen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgü-
ter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schüt-
zen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwir-
kungen vorzubeugen. 

Nach Auswertung eines Schallschutzgutachtens 
zur Entlastungsstraße werden nördlich der L 5 
Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Land schaftsordnung (NWaldLG) 
§1 NWaldLG: Zweck des Gesetzes ist, der Wald 
wegen seines wirtschaftlichen Nutzens, seiner Be-
deutung für die Umwelt (die dauernde Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts) und seiner Bedeutung 
für die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, erfor-
derlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemä-
ße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern.  

Dem Ziel wird insofern entsprochen als die im 
südlichen Plangebiet vorgesehene Waldumwand-
lung durch eine Ersatzaufforstung ausgeglichen 
wird. 
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Ziele gemäß Landschaftsrahmenplan 
Für das südliche Plangebiet ist der Erhalt und die 
Entwicklung von Grünlandgebieten mit Vorrangfunk-
tion Lebensraum für Wat- und Wiesenvögel vorge-
sehen (Stand: Vorentwurf 1998) 

Die Planung widerspricht diesem Ziel nicht; es 
werden keine Grünlandgebiete in Anspruch ge-
nommen. 

Ziele gemäß sonstigen Fachplanungen 
Weitere Fachplanungen sind nicht bekannt.  

2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGE N 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Eine Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren, die eine gewisse Mindestgröße und eine 
einheitliche, gegenüber der Umgebung abgrenzbare Beschaffenheit aufweist, ist als Biotop 
(Lebensraum) definiert. Es handelt sich demnach um einen vegetationskundlich oder land-
schaftsökologisch definierten und im Gelände wieder erkennbaren Landschaftsausschnitt. Die-
se Einheiten werden abstrakt zu Biotoptypen zusammengefasst und beschrieben. Bei der örtli-
chen Bestandsaufnahme im August wurden folgende Biotoptypen vorgefunden: 
 

Biotoptyp Abk. Ausprägung 

Straße OVS Im zentralen Plangebiet liegt die Straße Bettenwarfen. 

Nördliches Plangebiet 

Graben FGZ Am Westrand des Plangebietes 

Strauchhecke HFS Mit Weidensträuchern bepflanzter Wall am Westrand des 
Plangebietes 

Baumbestand des Sied-
lungsbereichs 

HE Es sind Baumreihen aus Pappeln und Erlen sowie strau-
chige Anpflanzungen aus Weiden, Ahorn, Ebereschen und 
Weiden vorhanden. 

Sportplatz PSP Im Nordwesten liegt ein Bolzplatz mit Spielgeräten. 

Spielplatz PSZ Im Osten ist ein Spielplatz für kleinere Kinder mit Rutsche, 
Sandkasten etc. und Rasenflächen vorhanden. 

Grünanlage ohne Altbäu-
me 

PZA Die übrige Grünfläche des ehemaligen Reha-Geländes 
wurde diesem Biotoptyp zugeordnet. Hier sind fast aus-
schließlich Rasenflächen mit kleineren Rabatten und weni-
gen Einzelbäumen vorhanden. 

Befestigte Fläche OFZ Als Wendeplatz genutzter Bereich. 

Parkplatz OVP Gepflasterte Stellplatzanlage 

Südliches Plangebiet 

Sonstiger bodensaurer 
Eichen-Mischwald 

WQE Im südlichen Plangebiet stockt ein Laubmischwald 
mit im Wesentlichen Erlen und Eschen in der Dimen-
sion schwaches bis mittleres Baumholz. Vereinzelt 
kommen Weiden und Kastanien vor, im Rand auch 
Feld- und Bergahorn. Der Bestand ist geschlossen 
und von nur mäßiger Qualität. Eine Brennholznut-
zung ist in diesem Stadium möglich und wird offenbar 
auch durchgeführt. Als Strauchvegetation kommen 
Holunder und Weide (eher im Randbereich) vor. Ne-
ben Gras- und Moosvegetation ist bodendeckend 
Scharbockskraut vorhanden. 
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Baumbestand im Sied-
lungsbereich 

HE Die Hofstelle wird nach Osten hin durch eine Anpflanzung 
aus Erlen und Rosskastanien begrenzt. 

Garten, auch mit Großge-
hölzen 

PH, 
PHG 

Die Gartenflächen nördlich der Hofstelle sind als Rasenflä-
chen gestaltet, während im Osten alte Baumbestände vor-
handen sind. 

Weg OVW Südlich der Hofstelle liegt ein befestigter Weg. 

Im Norden wird das Plangebiet durch das Gewässer „Bettenwarfer Leide“ begrenzt, im Westen 
und Süden liegen Ackerflächen. Die Landesstraße L 6 bildet die östliche Begrenzung. 

Für das Plangebiet wurde weder eine besondere Bedeutung für Brutvögel noch für Gastvögel 
festgestellt.4 Der Status für Gastvögel ist unklar. 

2.1.2 Boden 

Der Boden im Plangebiet ist als Kalkmarsch zu beschreiben. Die bebauten Grundstücke sind 
von der Bodenschätzung ausgenommen. Der Boden hat sich aus holozänen Wattablagerun-
gen (Feinsand, Schluff, Ton) gebildet. Die Bodenart ist lehmiger Sand. 

2.1.3 Wasser 

Die Grundwasserneubildungsrate ist mit < 51 mm/Jahr sehr gering. Auf Grund der Beschaf-
fenheit und Mächtigkeit der grundwasserüberdeckenden Schichten ist das Grundwasser-
schutzpotential hoch. 

Im Norden grenzt das Gewässer „Bettenwarfer Leide“ an. An der Westgrenze des nördlichen 
Plangebietes wurde ein Graben angelegt. Im südlichen Plangebiet befinden sich ebenfalls 
Gräben. 

2.1.4 Luft 

Detaillierte Informationen zur Luftqualität liegen nicht vor. Das Gebiet um Neuharlingersiel ist 
durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Großemittenden sind nicht vorhanden. 

2.1.5 Klima 

Neuharlingersiel ist durch seine Lage an der Nordsee deutlich maritim geprägt. Kennzeichnend 
sind kühle und regenreiche Sommer sowie milde und schneearme Winter. Aufgrund des ebe-
nen Reliefs sind hohe Windgeschwindigkeiten möglich, die zu Sturmfluten führen können.  

Neuharlingersiel liegt in dem küstennahen 20 km-Streifen mit gesundheitsförderndem Reizkli-
ma. Der Geltungsbereich liegt im Kleinklimabereich „Freilandklima der Marschen“, das durch 
hohe Windeinwirkungen gekennzeichnet ist. Wegen der höheren Bodenfeuchte ist eine ver-
mehrte Nebelbildung zu verzeichnen. Die Hofstelle im südlichen Plangebiet ist durch die dich-
ten Gehölze vor dem Windeinfluss geschützt. 

2.1.6 Landschaft 

Neuharlingersiel liegt in der Landschaftseinheit „Harlemarsch“, einer überwiegend ackerbaulich 
genutzten Landschaft. Kennzeichnend sind Streifenfluren, deren Ausrichtung einen deutlichen 
Bezug zu den ehemaligen Deichlinien aufweist. Die Sielorte liegen direkt an der Küstenlinie 
und bilden die größten geschlossenen Siedlungsbereiche.  

                                                
4   Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Niedersächsische Umweltkarten, Abfrage Brut-

vögel 2010 und Gastvögel 
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Die baulichen Anlagen der ehemaligen Reha-Klinik stellen sich als neuzeitliche Zweckbauten 
im Anschluss an das Wasserschloss dar. Die Hofanlage im südlichen Plangebiet ist land-
schaftstypisch mit Gehölzen umgeben. Die Lage auf einer Warft ist nicht ohne weiteres zu er-
kennen. Gemäß Landschaftsrahmenplan stellen die Siedlungsränder von Neuharlingersiel auf 
Grund der fehlenden Eingrünung Störelemente des Landschaftsbildes dar.  

2.1.7 Mensch 

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm von der L 5, der L 6 und der Entlastungsstraße vorbe-
lastet. Tierhaltungsbetriebe im Umfeld sind nicht vorhanden. 

2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Hinweise auf Kulturgüter, z. B. Bodendenkmale, im Plangebiet liegen nicht vor. Als Sachgut ist 
die landwirtschaftliche Nutzung einzustellen. 

2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchf ührung der Planung 

Das nördliche Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Sondergebiet „Ferienhof, Kuranlagen“ 
dargestellt. Die baulichen Anlagen sind vorhanden. Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass eine gleiche oder ähnliche Nutzung weiter betrieben wird. Der Umweltzustand wird sich 
nicht ändern. 

Das südliche Plangebiet ist als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die weitere landwirt-
schaftliche Nutzung vorausgesetzt, wird sich der Umweltzustand nicht ändern. 

2.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführun g der Planung 

Im Folgenden werden die bei Realisierung der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die 
Umwelt prognostiziert. Die relevanten Schutzgüter und Belange ergeben sich aus 
§ 1 (6) Nr. 7 BauGB. 

� Im nördlichen Plangebiet wird die zulässige Versiegelung nicht erhöht. Hecken und 
Baumreihen sowie Wasserflächen werden erhalten. 

� Im südlichen Plangebiet wird eine bauliche Erweiterung für eine ehemalige Hofstelle zu-
gelassen; dieses erfordert in einem Teilbereich eine Waldumwandlung.  

2.3.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im südlichen Plangebiet entfällt Waldlebensraum – erhebliche Beeinträchtigung. 

2.3.2 Boden 

Im südlichen Plangebiet wird eine Neuversiegelung von Grundflächen zulässig – erhebliche 
Beeinträchtigung. 

2.3.3 Wasser 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen. Die örtliche Oberflächenentwässerung wird durch 
die bauliche Erweiterung beeinträchtigt. 

2.3.4 Luft 

Auswirkungen auf die Luftqualität sind nicht zu erwarten. 
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2.3.5 Klima 

Die klimawirksamen Funktionen des Waldes werden beeinträchtigt. 

2.3.6 Landschaft 

Im nördlichen Plangebiet ergeben sich keine größeren Änderungen der Landschaftsgestalt. 
Landschaftsprägende Gehölzstrukturen werden – im Waldbereich zumindest randlich - erhal-
ten. Beeinträchtigungen der Landschaft sind nicht zu erwarten, da die Hecken, die die Hofstelle 
im südlichen Plangebiet umgeben, nicht verändert werden. 

2.3.7 Mensch 

Die Auswertung des Lärmschutzgutachtens zur Entlastungsstraße ergibt keine nennenswerten 
Überschreitungen der Orientierungswerte von 60/50 tags/nachts für den südlichen Geltungsbe-
reich. Im Bereich des vorhandenen Sondergebietes im Norden sind Überschreitungen der Ori-
entierungswerte von 50/40 tags/nachts für ein Erholungsgebiet von bis zu jeweils 10 bzw. 
11 dB(A) zu erwarten.  

2.3.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind nicht zu erwarten. 

2.4 Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nach teiliger Auswirkungen 

2.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirk ungen 

� Sowohl im nördlichen als auch im südlichen Plangebiet werden Gehölze (Hecken, 
Bäume, Allee) erhalten.  

� Die nicht in Anspruch genommene Waldfläche im südlichen Plangebiet wird erhalten. 
Ein Teilausgleich für die Waldumwandlung erfolgt im Plangebiet. 

� Im nördlichen Plangebiet bleibt die zulässige Versiegelung gleich. Die zulässige Grund-
flächenzahl wird nicht erhöht. 

� Zum Schutz vor Verkehrslärm werden aus Vorsorgegründen für das gesamte Plange-
biet passive Schallschutzmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz der Schlafräume 
festgesetzt. 

2.4.2 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirku ngen 

Im nördlichen Plangebiet sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht erkennbar. Wesentliche 
Gehölze und Gewässer werden erhalten. Ausgleichsmaßnahmen werden nicht erforderlich. 

Im südlichen Plangebiet wird eine Waldumwandlung vorgenommen. Gemäß § 8 (4) NWaldLG 
ist für die Waldumwandlung eine Ersatzaufforstung durchzuführen, die den in § 1 Nr. 1 ge-
nannten Waldfunktionen entspricht, mindestens jedoch den gleichen Flächenumfang hat. Auf 
einer Fläche von ca. 0,16 ha ist demgemäß eine Ersatzaufforstung durchzuführen. Die Ge-
meinde Neuharlingersiel führt den Waldersatz auf einer Fläche in Holtgast, Flur 3 durch, die 
bereits für andere Verfahren herangezogen wurde (Übersichts- und Lageplan sowie Maßnah-
men im Anhang). 
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Weiterhin wird durch die zulässige Neuversiegelung ein Eingriff vorbereitet. Im Folgenden wird 
durch die Gegenüberstellung der Wertigkeiten der Flächen vor und nach dem Eingriff die 
rechnerische Größe der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ermittelt. Die Bewer-
tung beruht auf dem Modell des Niedersächsischen Städtetages und berücksichtigt die Fest-
setzungen des parallel aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 10 neu.  
 
Bestand (nur Teilbereich südlich der L 5)         

Biotoptyp   Fläche (m²) Wertstufe Flächenwert 

Eichenmischwald inkl. Graben und Teich - Erhalt 

WQE, FGZ, 

SXZ 3743 3 11229 

Gebäude, Hofflächen OFZ, OVW, ODL, ER,  GR, 

HE 2941       

  versiegelt 60% 1764,6 0 0 

  Restfläche 40% 1176,4 1 1176,4 

Summe   6684   12405,4 

Planung         

Biotoptyp/Festsetzung   Fläche Wertstufe Flächenwert 

Wald   2132 3 6396 

Sondergebiet ländliches Wohnen, davon 4350       

  versiegelbar 52,5% 2283,75 0 0 

  Restfläche 47,5% 2066,25 1 2066,25 

Grünfläche   202 1 202 

Summe   6684   8664,25 

Die Planung führt zu einem Defizit von 3.741 Werteinheiten.  

Durch die externe Neuaufforstung wird der vollständige Ausgleich (Ersatzaufforstung und Ver-
siegelung) erreicht. 

Neuaufforstung   Fläche (m²) Wertstufe Flächenwert 

Anpflanzung eines standortgerechten Jungwaldes   1871 2 3742 

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da es sich hier im Wesentlichen um eine Bestandsicherung handelt, stehen anderen Pla-
nungsmöglichkeiten nicht zur Diskussion. 
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3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

3.1 Verfahren und Schwierigkeiten 

3.1.1 Verwendete Verfahren 

Die Bestandsaufnahme der Biotoptypen erfolgt gemäß den Vorgaben des Niedersächsischen 
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.5 Eine faunistische Erhebung 
wird nicht durchgeführt, die Daten des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
(Umweltkarten Niedersachsen) werden ausgewertet. Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, 
Wasser, Klima, Luft werden der Landschaftsrahmenplan und das Niedersächsisches Bodenin-
formationssystem (NIBIS Kartenserver) ausgewertet. 

3.1.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Auf Grundlage der durchgeführten Erfassungen sind nicht alle zukünftigen Auswirkungen der 
Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG 
sicher prognostizierbar. Es können nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibe-
haltung des günstigen Erhaltungszustandes der genannten Arten oder Lebensräume verur-
sacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbereich der Planung bisher nicht bekannt ist 
oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der Planung ansiedeln bzw. entwickeln. Eine voll-
ständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß § 19 Abs. 1 BNatSchG kann deshalb 
planerisch und gutachterlich nicht gewährleistet werden. 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen überwa-
chen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. 
Da auf Grundlage der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung keine direkten Baurechte 
begründet werden, führt die Durchführung der Planung nicht zu Umweltauswirkungen. Ent-
sprechend werden für diese Planungsebene keine Monitoringmaßnahmen erforderlich. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Samtgemeinde Esens führt die 107. Flächennutzungsplanänderung durch, um die Umnut-
zung des ehemaligen Reha- Klinikgeländes zu einer Jugendherberge und die dörfliche Nut-
zung im Süden bauleitplanerisch zu sichern. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 4,5 ha und 
liegt südwestlich der Ortslage Neuharlingersiel beiderseits der Straße Bettenwarfen. 

Im nördlichen Plangebiet liegt das ehemalige Reha- Klinikgelände rund um das Wasser-
schloss. Hier sind eine große Stellplatzanlage sowie neben den großen Unterkunfts- und Sozi-
algebäuden mehrere kleine Häuser und Pavillons in der parkartigen Grünanlage vorhanden. 
Blickfang ist das Wasserschloss mit der davor liegenden Wasserfläche. Die Anlage soll erhal-
ten werden. Es findet eine Umnutzung zur Jugendherberge statt. Nachteilige Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt oder die Landschaft sind hiermit nicht verbunden. Auswirkungen durch Ver-
kehrslärm werden durch Schallschutzmaßnahmen vermieden. 

Im südlichen Plangebiet befindet sich eine ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle, die von 
Gehölzen umgeben ist. Nördlich der Gebäude und des parkartigen Gartens ist ein Wald vor-
handen. Für die Hofstelle wird eine bauliche Erweiterung durch die Darstellung eines Sonsti-
gen Sondergebietes ermöglicht. Die dafür erforderliche Waldumwandlung wird durch eine Er-
satzaufforstung außerhalb des Plangebietes ausgeglichen.  

                                                
5   Drachenfels, O. v.: Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-

wirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/4, Stand März 2011 



26 
Samtgemeinde Esens 

107. Flächennutzungsplanänderung zum Bereich Wasserschloss in Neuharlingersiel  
 

 

 

 

 

 

Anhang 

 



 
Samtgemeinde Esens 

107. Flächennutzungsplanänderung zum Bereich Wasserschloss in Neuharlingersiel 27 

 

Anhang 1: Bestand Biotoptypen und Nutzungen 

 

 



28 
Samtgemeinde Esens 

107. Flächennutzungsplanänderung zum Bereich Wasserschloss in Neuharlingersiel  
 

Anhang 2: Fläche für den Waldersatz und Maßnahmen 
 

 
 

 


